
 
 

Sachverhalt, Begründung, finanzielle Auswirkung: siehe nächste Seite 
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Vorlage 
Beratungsfolge 
 

Sitzung 
 

Beschluss 
 

 Tag Ö N ange-
nom-
men 

abge-
lehnt 

geän-
dert 

pas-
siert 

Verwaltungsausschuss 24.01.2012   X     
Rat 25.01.2012 X       
 
Beteiligte Fachbereiche 
/ Referate / Abteilungen 

Beteiligung  
des Referates 0140 

Anhörungsrecht des 
Stadtbezirksrats 

Vorlage erfolgt aufgrund 
Vorschlag/Anreg.d.StBzR 

     
                

   Ja X Nein   Ja X Nein   Ja X Nein 
                

 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
 Öffentliche Ausschreibung der Stelle der Stadträtin  oder des Stadtrates für das Bau - 
und Umweltschutzdezernat 
 
 
„Die Stelle der Stadträtin oder des Stadtrates für das Bau- und Umweltschutzdezernat ist ge-
mäß anliegendem Ausschreibungstext (Anlage 1) öffentlich auszuschreiben.“ 
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Sachverhalt, Begründung :  

Mit Bericht vom 17. Jan. 2012 (Drucksachen-Nr. 12174/12) habe ich den Rat über den Maß-
nahmenkatalog zur Entlastung der Bauverwaltung unterrichtet. Es ist demnach beabsichtigt, die 
Stadtbaurätin Frau Sommer unter gleichzeitiger Beurlaubung für den Zeitraum vom 1. März 
2012 bis 30. Nov. 2018 als Geschäftsführerin bei der NiWo und SBBG einzusetzen. Die Ent-
scheidung hierüber hat der Rat zu treffen. Ich verweise insoweit auf die Vorlage mit der Druck-
sachen-Nr. 14982/12. 
 
Die Nachfolge der Stadtbaurätin hat im Interesse der Arbeitsfähigkeit des Baudezernates um-
gehend und zum Zeitpunkt des Beginns der Beurlaubung von Frau Sommer zu erfolgen. Des-
halb beabsichtige ich, dem Rat zu seiner Sitzung am 28. Februar 2012 einen Vorschlag für die 
Nachfolge zu unterbreiten. Üblicherweise erfolgt eine solche Nachbesetzung über eine öffentli-
che Ausschreibung sofern der Rat nicht mit einer 3/4-Mehrheit gemäß § 109 Abs. 1 Ziffer 2 
NKomVG den Verzicht auf eine solche Ausschreibung beschließt. Über die Ausschreibung 
selbst hat der Rat gemäß § 109 Abs. 1 Satz 3, 1. Halbsatz NKomVG, zu entscheiden. 
 
Um die Entscheidung am 28. Februar 2012 treffen zu können ist deshalb in dieser kurzfristig 
anberaumten Sondersitzung des Rates eine Entscheidung über die Ausschreibung selbst sowie 
über ihren Inhalt zu treffen. Der zur Ausschreibung vorgesehene Text ist in der Anlage beige-
fügt. Die Verwaltung bittet entsprechend zu beschließen. 
 
 
gez. 
 
 
Dr. Hoffmann 
 
Anlage 
 
 
 





 
Bei der Universitätsstadt Braunschweig (ca. 250.000 Einwohnerinnen und Einwohner) ist zum 
1. März 2012 die Stelle 


 
der Stadträtin oder des Stadtrates für das Bau- und Umweltschutzdezernat 


 
zu besetzen. 
 
Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber wird auf Vorschlag des Oberbürgermeisters vom Rat 
für eine Amtszeit von 8 Jahren in das Beamtenverhältnis auf Zeit gewählt. Die Dienstbezüge rich-
ten sich nach BesGr. B 5, zzgl. wird eine Dienstaufwandsentschädigung gewährt. 
 
Das Dezernat umfasst das Baureferat, das Referat Bauordnung, den Fachbereich Stadtplanung 
und Umweltschutz, den Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement sowie den Fachbereich 
Tiefbau und Verkehr. 
 
Eine Änderung der Dezernatseinteilung bleibt vorbehalten. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen die allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
für die Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllen. Sie müssen die für das Amt erforderliche Eig-
nung, Befähigung und Sachkunde besitzen und sollen das 30. Lebensjahr vollendet haben.  
 
Voraussetzung ist die erworbene Laufbahnbefähigung für das 2. Einstiegsamt der Laufbahngrup-
pe 2, Fachrichtung Technische Dienste (ehemals höherer technischer Verwaltungsdienst z. B. 
der Fachrichtungen Architektur, Städtebau, Bauingenieurwesen u. a.). Weiterhin ist der erfolgrei-
che Abschluss der Großen Staatsprüfung für den höheren technischen Verwaltungsdienst Ein-
stellungsvoraussetzung. 
 
Gesucht wird eine tatkräftige, darstellungsfähige und zielstrebige Persönlichkeit mit der Fähigkeit, 
unternehmerisches Denken und Handeln in Verwaltungen einzusetzen. Mehrjährige praktische 
Führungs- und Managementerfahrungen im Bereich der Bauverwaltung einer Großstadt werden 
vorausgesetzt. Durchsetzungsvermögen und Kreativität sowie Erfahrungen in der kommunalen 
Selbstverwaltung sind erforderlich.  
 
Die Stadt Braunschweig strebt an, den Frauenanteil in der Dezernatsebene zu erhöhen. Daher 
werden besonders Frauen aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Nähere Informationen zur Stadt Braunschweig finden Sie unter www.braunschweig.de. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisabschriften und sonstige Unter-
lagen über den beruflichen Werdegang sowie Angabe von Referenzen) sind bis zum   
11. Februar 2012  zu richten an: 
 


Oberbürgermeister Dr. Gert Hoffmann 
- persönlich -  


Postfach 33 09 
38023 Braunschweig 





